
Rechtsgleichheit

Kriterium für die Beurteilung unterschiedlicher Behandlungen in der
Gesetzgebung!*:

Der Gesetzgeber ist an die Verfassung gebunden. “Insbesondere darf
kein Gesetz erlassen werden, wenn es sich nicht auf ernsthafte sach-
liche Gründe stützen lässt, sinn- und zwecklos ist oder rechtliche
Unterscheidungen trifft, für die ein vernünftiger Grund nicht ersicht-
lich ist. Ein solcher Erlass widerspräche dem Gleichheitsgrundsatz
von Art. 31 LV bzw. dem darn enthaltenen Willkürverbot”.

Nach einer anderen Formulierung des Staatsgerichtshofes fordert die
Rechtsgleichheit bei der Gesetzgebung eine sachliche Differenzierung
nach “objektiven Merkmalen”'5. “Nach der gefestigten Rechtsprechung
des Staatsgerichtshofes ist der Gleichheitsgrundsatz nicht nur bei der
Rechtsanwendung, sondern auch bei der Rechtsetzung zu berücksichti-
gen. Auch und gerade der Gesetzgeber darf keine sachlich ungerechtfer-
tigte Differenzierungen vornehmen, durch die bestimmte Personenkate-
gorien bevorzugt oder benachteiligt werden”, In diesem Sinne wurde
eine Regelung als verfassungswidrig aufgehoben, welche nur den Unfall-
versicherungsrentnern mit mehr als 40%iger Invalidität einen Teue-
rungsausgleich gewährte!’, Die Rechtsprechung des Staatsgerichtshofes
lehnt sich direkt an die Praxis des österreichischen Verfassungsgerichts-
hofes zur Rechtsgleichheit an. Nach der ständigen österreichischen
Rechtsprechung gestattet der Gleichheitsgrundsatz nur sachlich gerecht-
fertigte Differenzierungen'®. Eine Differenzierung ist nur “‘sachlich be-
gründet’, wenn sie nach objektiven Unterscheidungsmerkmalen (‘aus
Unterschieden im Tatsächlichen’) erfolgt. (...) Der Gesetzgeber ist dem-
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